
KOMMISSION / SPANIEN 

S C H L U S S A N T R Ä G E D E S G E N E R A L A N W A L T S 
G I U S E P P E T E S A U R O 

vom 7. Mai 1991 * 

Herr Präsident, 
meine Herren Richter! 

1. Mit der vorliegenden Klage wird die 
Feststellung begehrt, daß das Königreich 
Spanien dadurch gegen Artikel 2 Absatz 1 
der Sechsten Richtlinie (77/388/EWG) des 
Rates vom 17. Mai 1977 zur Harmonisie
rung der Rechtsvorschriften der Mitglied
staaten über die Umsatzsteuern — Gemein
sames Mehrwertsteuersystem: einheitliche 
steuerpflichtige Bemessungsgrundlage (ABl. 
L 145, S. 1; nachstehend: Richtlinie) und 
somit gegen seine Verpflichtungen aus dem 
EWG-Vertrag verstoßen hat, daß es die be
ruflichen Dienstleistungen — einschließlich 
solcher, für die als Gegenleistung Urheber
rechtsgebühren gezahlt werden — der bil
denden Künstler, Schriftsteller, literarischen, 
graphischen und photographischen Mitar
beiter von Zeitungen und Zeitschriften, 
Komponisten, Autoren von Theaterstücken 
und Verfasser von Texten, Bearbeitungen, 
Drehbüchern oder Dialogen audiovisueller 
Werke von der Mehrwertsteuer befreit hat. 

2. Ich möchte kurz auf einige Umstände 
des vorliegenden Falles hinweisen, die fűi
den weiteren Vortrag erheblich sind, und im 
übrigen auf den Sitzungsbericht verweisen. 

Das spanische Gesetz Nr. 30 vom 2. August 
1985, durch das das Mehrwertsteuersystem 
eingeführt wurde, bestimmte in Artikel 7 
Absatz 2, daß die genannten beruflichen 

Dienstleistungen der Mehrwertsteuer zum 
ermäßigten Satz von 6 % unterliegen. 

Zwei Jahre später wurden diese Dienstlei
stungen jedoch durch ein Gesetz über das 
geistige Eigentum (Gesetz Nr. 22 vom 11. 
November 1987) von der Mehrwertsteuer 
befreit. 

Diese Befreiung erachtet die Kommission 
als Verstoß gegen den Grundsatz der allge
meinen Anwendbarkeit der Steuer nach Ar
tikel 2 Nr. 1 der Richtlinie, die Gegenstand 
der vorliegenden Klage ist. 

3. Die spanische Regierung macht geltend, 
daß die Steuerbefreiung, um die es gehe, 
aufgrund der Ausnahmeregelung nach Arti
kel 28 Absatz 3 Buchstabe b der Richtlinie 
gerechtfertigt sei. 

Nach dieser Bestimmung können die Mit
gliedstaaten während der Übergangszeit 
(die am 1. Januar 1983 beendet sein sollte, 
jedoch später verlängert wurde) „die in An
hang F aufgeführten Umsätze unter den in 
den Mitgliedstaaten bestehenden Bedingun
gen weiterhin befreien“. Zu den Leistungen, 
die nach Anhang F befreit werden können, 
gehören gerade die „Dienstleistungen der 
Autoren, Künstler und Interpreten von 
Kunstwerken“. 

Nach Ansicht der spanischen Regierung er
mächtigt diese Bestimmung alle Mitglicd-

* Originalsprache: Italienisch. 
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Staaten, einschließlich derjenigen, die der 
Gemeinschaft später beigetreten sind, wäh
rend der Übergangszeit nach Artikel 28 Ab
satz 4 die bei Inkrafttreten der Sechsten 
Richtlinie geltenden Steuerbefreiungen bei
zubehalten. 

Da die dem Mehrwertsteuersystem voraus
gegangene spanische Regelung die Dienst
leistungen, um die es im vorliegenden Ver
fahren gehe, nicht der Steuer unterworfen 
habe, sei Spanien somit ermächtigt, in bezug 
auf diese Dienstleistungen eine vorüberge
hende Befreiungsregelung gemäß Artikel 28 
anzuwenden. 

4. Die Kommission weist diesen Standpunkt 
zurück und stützt sich hierfür auf zwei Ar
gumente. Erstens könne Artikel 28 Absatz 3 
wegen seines Ausnahmecharakters in Er
mangelung einer speziellen Bestimmung in 
der Beitrittsakte nicht auf Staaten ange
wandt werden, die der Gemeinschaft später 
beigetreten seien. Dies werde e contrario da
durch bestätigt, daß im Falle Portugals in 
der Beitrittsakte ausdrücklich die Möglich
keit aufgeführt worden sei, einige der Um
sätze im Sinne des Artikels 28 Absatz 3 
Buchstabe b von der Mehrwertsteuer zu be
freien. In der Akte über den Beitritt Spa
niens finde sich hingegen keine Verweisung 
auf die betreffende Bestimmung, daß die 
Möglichkeit, sich zur Rechtfertigung der 
streitigen Steuerbefreiungen auf Artikel 28 
Absatz 3 Buchstabe b zu berufen, ausge
schlossen werden müsse. 

Zweitens macht die Kommission geltend, 
daß selbst dann, wenn festgestellt würde, 
daß sich Spanien auf die betreffende Aus
nahmebestimmung berufen könne, die Steu
erbefreiung, die Gegenstand des vorliegen
den Verfahrens sei, jedenfalls nicht in den 

Anwendungsbereich der Bestimmung falle 
und in dieser keine Rechtfertigung finde. 
Die fragliche Bestimmung erlaube, wie ein
deutig aus ihrem Wortlaut hervorgehe, nur, 
bestimmte Umsätze „weiterhin [zu] be
freien". Sie ermögliche somit nur, eine be
stehende Befreiungsregelung beizubehalten, 
jedoch nicht, wenn die Mehrwertsteuer ein
mal auf bestimmte Dienstleistungen erhoben 
worden sei, später eine Ausnahmeregelung 
einzuführen. Im vorliegenden Fall stehe nun 
fest, daß in Spanien aufgrund des Gesetzes 
Nr. 30 vom 2. August 1985 bis zum Inkraft
treten des Gesetzes Nr. 22 vom 11. Novem
ber 1987, also mehr als zwei Jahre lang, die 
Tätigkeiten, um die es gehe, der allgemei
nen Mehrwertsteuerregelung nach der Sech
sten Richtlinie unterlegen hätten. Die Steu
erbefreiung nach dem Gesetz von 1987 
stelle also eindeutig eine neue Steuerbefrei
ung dar, die überhaupt nicht nach Artikel 
28 Absatz 3 Buchstabe b gerechtfertigt sei. 

5. Von den beiden Argumenten der Kom
mission erscheint mir das zweite maßge
bend. 

Der Wortlaut der Bestimmung ist überaus 
klar. Er erlaubt nur, bestimmte Umsätze 
„unter den in den Mitgliedstaaten bestehen
den Bedingungen" weiterhin zu befreien. 
Hingegen ermächtigt diese Bestimmung 
nicht dazu, schlicht und einfach irgendwel
che Umsätze, die vor dem Inkrafttreten der 
Richtlinie nicht der Steuer unterlagen, von 
der Steuer zu befreien. Mit anderen Wor
ten, sobald ein Mitgliedstaat — wie gerade 
Spanien im vorliegenden Fall — in Durch
führung der Richtlinie bestimmte Tätigkei
ten der Mehrwertsteuer unterworfen hat, 
kann er sich später nicht auf Artikel 28 Ab
satz 3 Buchstabe b berufen, um eine Befrei
ung derselben Tätigkeiten von der Mehr
wertsteuer einzuführen und diese der An
wendung der gemeinsamen Steuerregelung 
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zu entziehen. Im übrigen wäre es mit den 
Grundsätzen der allgemeinen Anwendung 
und der Neutralität der Steuer, die der 
Richtlinie zugrunde liegen und die, wie die 
Kommission zu Recht ausgeführt hat, den 
Hauptschlüssel zum Verständnis der Bestim
mungen mit Ausnahmecharakter darstellen, 
nicht zu vereinbaren, wenn den Mitglied
staaten eine solche Möglichkeit geboten 
würde, abgesehen davon, daß sie durch den 
eindeutigen Wortlaut der Bestimmung nicht 
gerechtfertigt wäre. 

Die vorgeschlagene Auslegung dürfte außer
dem völlig mit den Ausführungen des Ge
richtshofes im Urteil vom 8. Juli 1986 in der 
Rechtssache 73/85 (Kerrutt, Slg. 1986, 
2219) in Einklang stehen, wonach „diese 
Vorschrift... schon ihrem Wortlaut nach der 
Einführung neuer Befreiungstatbestände 
oder der Ausweitung bereits bestehender 

Befreiungen nach dem Inkrafttreten der 
Richtlinie entgegensteht". 

6. Im Lichte dieser Ausführungen gelange 
ich zu dem Ergebnis, daß der vorliegenden 
Klage staugegeben werden kann, ohne daß 
es erforderlich wäre, das weitere Argument 
der Kommission näher zu prüfen, daß der 
beitretende Mitgliedstaat sich wegen des 
Schweigens der Beitrittsakte nicht auf Arti
kel 28 Absatz 3 Buchstabe b berufen könne. 
Dieses Argument erscheint mir im übrigen 
deshalb nicht überzeugend, weil der beitre
tende Mitgliedstaat in Ermangelung beson
derer Beschränkungen oder Vorbehalte alle 
sich aus dem acquis communautaire ergeben
den Rechte und Pflichten übernimmt, wozu 
in bezug auf die Sechste Richtlinie notwen
digerweise auch die Bestimmungen des Arti
kels 28 gehören. 

7. Ich schlage daher abschließend vor, der Klage stattzugeben und dem beklagten 
Mitgliedstaat die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. 
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